
Zu viel auf einmal
Wertneutraler Religionsunterricht in Brandenburg?

Christian Grethlein

Vorgeschichte, Intention und Problematik 
eines religionspädagogischen Modellver- 
suchs im Land Brandenburg zeichnet Pro- 
fessor Christian Grethlein im folgenden 
Beitrag nach. Der Autor lehrt Praktische 
Theologie und Religionspädagogik an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Witten- 
berg.

Der 1991 initiierte 

Modellversuch »Lebenskunde - Ethik 
- Religion« (LER) in Brandenburg ist 
in der letzten Runde seiner Erpro- 
bung. Für das zuständige Ministerium 
scheint nach Presseberichten seine 
Umwandlung in ein allgemeines Un- 
terrichtsfach - vor der Auswertung der 
Erfahrungen - bereits festzustehen. 
War man bisher nur auf kurze pro- 
grammatische Äußerungen aus Pots- 
dam und gelegentliche Berichte von 
Lehrern und Lehrerinnen angewiesen, 
so wurden im März 1994 auf über acht- 
zig Seiten »Hinweise für den Unter- 
richt Lernbereich Lebensgestaltung - 
Ethik - Religion« fertiggestellt und 
verschiedenen Gutachtern und auch 
der Evangelischen Kirche in Berlin- 
Brandenburg, die sich an der Erpro- 
bung beteiligt, zu Stellungnahmen 
übersandt. Erst jetzt wird das genaue- 
re didaktische Profil der Fachs erkenn- 
bar.
Um die dabei unübersehbaren Span- 
nungen und Probleme angemessen zu 
beurteilen, muß an die Vorgeschichte 
des moral- und religionspädagogischen 
Experiments erinnert werden. Zwei 
wiederum jeweils in sich uneinheitli- 
ehe Institutionen trafen bei der Frage 
aufeinander, wie nach der politischen 
Wende die ethische und religiöse Di- 
mension in das Bildungsangebot der 
öffentlichen Schule einbezogen wer- 
den könnte: die Kirchen und die je- 
welligen Länder.
Ihren konkreten Diskussionspunkt 

fand diese Frage in der Debatte um die 
Einführung des Religionsunterrichts. 
Für Öffentlichkeit und auch staatliche 
Schulbehörden nicht wenig irritierend 
stellt sich 1990 die Position der evange- 
lischen Kirchen in der DDR bezie- 
hungsweise dann in den neuen Bun- 
desiändern dar.
Am 18. Januar dieses Jahres forderte 
die wichtige Kommission für kirchli- 
ehe Arbeit mit Kindern und Konfir- 
manden des Bundes Evangelischer 
Kirchen in der DDR den »Dialog der 
unterschiedlichen Werte und Normen 
in der Schule«. Am 6./7. April erklärte 
die Kommission dann, daß »für die 
Einführung des Religionsunterrichts 
kein Handlungsbedarf« bestehe. Nicht 
einmal ein halbes Jahr später forderte 
sie dagegen das »Recht auf Religions- 
unterricht«, betonte aber die bleiben- 
de Bedeutung der kirchlichen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen. Zuvor 
hatte am 11. Juli die Kirchenleitung 
der Evangelischen Kirche von Berlin- 
Brandenburg das Recht auf Religions- 
unterricht »in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der Religionsge- 
meinschaften« festgestellt und die Er- 
teilung von Ethik und Religionsunter- 
richt im Sinne von »gleichwertige(n) 
und alternative(n) Pflichtfächern« ge- 
fordert.

Konflikt zwischen Kirche und Regierung

Auf staatlicher Seite trifft man 1990 
ebenfalls auf Äußerungen, die sich kri- 
tisch gegenüber einem im Rahmen von 
Artikel 7,3 des Grundgesetzes erteil- 
ten Religionsunterricht abgrenzen. 
Anfang dieses Jahres hatten zwei Stu- 
denten in einem aufsehenerregenden 
Beitrag auf die religiösen Wissensdefi- 
zite, die die Staatspädagogik der DDR 
hinterlassen hatte, und die Notwendig- 
keit von Religionskunde in der Schule 
hingewiesen. Dieser Anstoß traf sich 

mit allgemein reformpädagogischen 
Überlegungen, wie sie etwa die Ost- 
berliner Arbeitsgemeinschaft Bildung 
und Lebensgestaltung e.V. anstellte. 
Sie kritisierte von einem integrierten 
Wissensverständnis her die traditionel- 
le Zergliederung der Lerninhalte in 
einzelne Unterrichtsfächer und emp- 
fahl die Einrichtung von fächerüber- 
greifenden Lernbereichen.
Einen schulpolitisch relevanten Nie- 
derschlag fanden solche Anregungen 
im Brandenburger Koalitionsvertrag 
vom 1. November 1990 zwischen SPD, 
FDP und Bündnis 90/Grüne, in dem 
programmatisch erklärt wird: »Es wird 
angestrebt, an den Schulen einen breit 
angelegten Unterricht in Religions- 
und Lebenskunde durchzuführen und 
die konfessionelle Unterweisung in 
den Kirchen zu belassen.« Damit war 
der Konflikt zwischen Kirche und 
Brandenburger Landesregierung vor- 
programmiert, der bis heute den religi- 
onspädagogisch interessanten Versuch 
von LER überschattet.
So finden sich im Jahre 1991 etliche 
Auseinandersetzungen um das in den 
»Arbeitsstandpunkten« vom 15. Fe- 
bruar erstmals vorgestellte »Unter- 
richtsfach (Lernbereich) >Lebensge- 
staltung/Ethik/Religion< im Land 
Brandenburg«, die am 13. September 
in der Ablehnung einer Beteiligung der 
Evangelischen Kirche an dem »Modell- 
versuch« kulminierten, weil die kirchli- 
ehe Forderung nach dem an Grundge- 
setz Artikel 7,3 orientierten Religions- 
unterricht nicht berücksichtigt wurde. 
In einem am 7. Oktober 1991 stattfin- 
denden Spitzengespräch einigten sich 
die Bischöfe und der Ministerpräsident 
von Brandenburg nur auf eine allge- 
mein pädagogische Grundlage: »Zwi- 
sehen allen Gesprächsteilnehmern be- 
stand volle Übereinstimmung in dem 
Anliegen, Kindern und Jugendlichen 
in der gegenwärtigen Phase des gesell- 
schaftlichen Umbruches auch über die 
Schule werteorientierte Lebenshilfe 
anzubieten.«
Die Vorstellungen zum konkreten Un- 
terrichtsangebot unterschieden sich 
aber deutlich. Die vom Bildungsmini- 
sterium in Brandenburg geplante Ein- 
führung von LER entsprach nicht den 
kirchlichen Vorstellungen von einem 
Religionsunterricht als »ordentlichem 
Lehrfach«. Doch bekundete am 16. 
November 1991 die Synode der Evan- 
gelischen Kirche von Berlin/Branden- 
bürg ihre Offenheit gegenüber dem 
Modellvorhaben und bot ihre Beteili- 
gung an, ohne ihren Anspruch auf ei- 
nen eigenen Religionsunterricht im 
herkömmlichen Sinn aufzugeben.
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Für den zweistündigen neuen Lernbe- 
reich wurde eine komplizierte Organi- 
sationsstruktur erarbeitet: Sie unter- 
scheidet zwischen einer für alle Schü- 
lerinnen und Schüler verbindlichen In- 
tegrationsphase und einer Differenzie- 
rungsphase, bei der zwischen LE (Le- 
benskunde-Ethik) und in der Verant- 
wortung der Kirche erteilter R (Reli- 
gion) gewählt werden kann. Da sich 
weder die römisch-katholische Kirche 
noch andere Gruppen an dem Modell- 
versuch beteiligen, bleibt die Differen- 
zierungsphase auf zwei Angebote be- 
schränkt.

Die genauere Zu- 

Ordnung von Integrations- und Diffe- 
renzierungsphase(n) ist nicht einheit- 
lieh geregelt und soll örtliche Gege- 
benheiten aufnehmen. Das Rund- 
schreiben Nr. 49/93 des Bildungsmini- 
steriums legt lediglich fest, daß die 
Differenzierungsphase vierzig bis 
sechzig Prozent der Gesamtstunden- 
zahl umfaßt, wobei für die Differen- 
zierungsphase fünfzig Prozent der fi- 
nanziellen Mittel des Gesamtvorha- 
bens zur Verfügung stehen.
Gleichgeblieben ist zwischen 1991 und 
heute der hohe Anspruch des Lernbe- 
reichs: »Gemeinsam leben lernen«. So 
hieß es im »Grundsatzpapier für die 
öffentliche Diskussion« des Ministeri- 
ums für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburgs vom 15. 
Oktober 1991: »Wir wollen auf die 
Chancen und Herausforderungen rea- 
gieren, die mit den gesellschaftlichen 
Veränderungen verbunden sind, auf 
die dringenden sozialen Probleme der 
Gegenwart, auf das Nebeneinander 
verschiedenster Kulturen, Lebensauf- 
fassungen und Lebensweisen, Weltan- 
schauungen und Religionen in einer 
sich veränderten Welt.« Und: »Das 
Bildungsministerium ist der Auffas- 
sung, daß die weltanschauliche Tren- 
nung der Schülerinnen und Schüler, 
insbesondere in einem Lernbereich, in 
dem es um wesentliche Fragen des Le- 
bens und menschlichen Zusammenle- 
bens geht, den Herausforderungen 
der Gegenwart nicht mehr gerecht 
wird.«
Schließlich heißt es religionspädago- 
gisch einfühlsam: »Ein Ethikunterricht 
neben dem )klassischem Religionsun- 
terricht hätte unter unseren gesell- 
schaftlichen Bedingungen zweifellos 
zur Folge, daß - ähnlich wie in der 
Vergangenheit - die Mehrheit der Kin- 
der und Jugendlichen keine Begeg- 
nungsmöglichkeiten mit den Religio­

nen erhielte, die unsere Kultur geprägt 
haben.«
Liest man die »Hinweise für den Un- 
terricht«, quasi ein Lehrplan mit sehr 
ausführlichen programmatischen Vor- 
Überlegungen, stößt man aber neben 
und in dem unterstützenswerten Be- 
mühen, die Kompetenzen der Jugend- 
liehen hinsichtlich ihrer eigenen Per- 
son, dem Sozialen, den Sinnfragen 
und den ethischen Anforderungen zu 
steigern, auf Probleme in pädagogi- 
scher, religionspädagogischer und 
rechtlicher Hinsicht, die noch eine in- 
tensivere Weiterarbeit erforderlich 
machen:
Die in einem Fach, das zentrale Fra- 
gen der Daseins- und Wertorientie- 
rung behandelt, wichtige Rolle der 
Lehrerinnen und Lehrer ist wider- 
sprüchlich bestimmt. Sie werden auf 
der einen Seite »zuallererst als Organi- 
satoren und Moderatoren des Dia- 
logs« verstanden; auf der anderen Sei- 
te sollen sie aber »Gleiche unter Glei- 
chen« sein. Ausführungen, die diesen 
beiden Zitaten vorangestellt sind, for- 
dern darüber hinaus, daß die Lehr-

»Die >Hinweise< bleiben 
weit hinter dem Stand der 

erkenntnistheoretischen 
und religionsdidaktischen 

Diskussion zurück.«

kraft »selbst Autorität hat und bereit 
ist, sie angemessen einzusetzen« (als 
Gleiche unter Gleichen - oder Mode- 
ratoren?).
Dahinter verbirgt sich ein moralpäd- 
agogisch schwerwiegendes Problem. 
Die »Hinweise« gehen davon aus, daß 
der Lehrer/die Lehrerin in der Integra- 
tionsphase (und auch in der Differen- 
zierungsphase LE) »wertfrei« unter- 
richten kann. Sätze wie: »Sie (die 
Schüler) sollen eine Achtung vor jeder 
ehrlichen Überzeugung, der Pluralität 
von Lebensstilen ... gewinnen« sind 
gefährlich. Hier bleiben die »Hinwei- 
se« weit hinter dem Stand der erkennt- 
nistheoretischen und religionsdidakti- 
sehen Diskussion zurück.
Es gibt Überzeugungen, vor denen die 
Schüler/Schülerinnen gerade keine 
Achtung empfinden sollen, wie bei- 
spielsweise antisemitische, nationalso- 
zialistische, frauenfeindliche, frem- 
denverachtende und ähnliche Einstel- 
lungen. Erst auf dem Fundament sol- 

eher klarer Wertungen ist eine 
menschliche plurale Gesellschaft mög- 
lieh.
Didaktisch bedenklich ist hierbei, daß 
letztlich den Schülerinnen und Schü- 
lern die Aufgabe der Wertsetzung in 
LER zugewiesen wird - eine völlige 
Überforderung von 13- bis 16jährigen. 
So heißt es etwa: »Schülerinnen und 
Schüler sollen darin unterstützt wer- 
den, sich ihrer Wertvorstellungen und 
Motive bewußt zu werden und ihre 
Wertmaßstäbe weiterzuentwickeln. « 
Wird hier ernst genug genommen, daß 
viele Jugendliche in Ostdeutschland 
seit frühester Kindheit massiven, den 
Grund- und Menschenrechten entge- 
genstehenden Einflüssen ausgesetzt 
waren? Geht es hier nicht teilweise 
mehr um eine begleitete Neuorientie- 
rung als um eine »Weiterentwick- 
lung«? Gerade deshalb ist ein deutli- 
eher Bezug auf die Fundamente der 
Werte wichtig, auf Grund derer und 
auf die hin in der demokratischen 
Schule erzogen wird. Dies fehlt jedoch 
in den bisherigen »Hinweisen«.
In der Praxis des Modellversuchs äu- 
ßert sich - wie Rücktritte von kirchli- 
chen Mitarbeitern und Mitarbeiterin- 
nen aus der Differenzierungsphase zei- 
gen - die Vorstellung von »Wertfrei- 
heit« in LE(R) vor allem bei der Ko- 
operation der Lehrkräfte negativ. Im 
Bewußtsein mancher Lehrer/Lehrerin- 
nen bringt erst die kirchliche Lehrkraft 
in »Religion« Wertsetzungen in den 
Lernbereich ein. Daß dies nicht nur 
ein Mißverständnis ist, dafür spricht 
auch der Vorschlag in den »Hinwei- 
sen«, die mögliche Einwirkung des 
Religionslehrers/der Religionslehrerin 
auf die Integrationsphase zu begren- 
zen (auf höchstens vier Stunden). Was 
heißt es für den pädagogischen Bezug 
der Schülerinnen und Schüler zu der 
Religionslehrkraft, wenn diese deut- 
lieh dem Lehrer/der Lehrerin in der 
Integrationsphase untergeordnet 
wird?
Hier stößt man auf die staatskirchen- 
rechtliche Problematik des Modellver- 
suchs. Darf der Staat in einem Unter- 
richtsfach das unter kirchlicher Ver- 
antwortung im Religionsunterricht 
Gelehrte auswerten und bewerten las- 
sen, ohne daß die kirchliche Lehrkraft 
zugegen ist? Droht nicht die Funktio- 
nalisierung christlicher Religion für ei- 
nen staatlichen Unterricht, die - wenn 
auch unter anderen Vorzeichen - zu- 
mindest strukturell an frühere ähnli- 
ehe Versuche erinnert, den Religions- 
unterricht in seiner Brisanz zu ent- 
schärfen?
So erscheint es mir aus pädagogischen
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und rechtlichen Gründen unerläßlich, 
daß alle Lehrkräfte des Lernbereichs 
in der Integrationsphase anwesend 
sein und gleichgestellt unterrichten 
können. Dazu gehört auch die gleiche 
staatliche Bezahlung, also auch für die 
Teilnahme der Lehrkräfte der Diffe- 
renzierungsphase in der Integrations- 
phase. Ein »Team-teaching« wäre 
wohl die pädagogisch der angestrebten 
dialogischen Ausrichtung des Lernbe- 
reichs angemessenste Unterrichtsorga- 
nisation.

Doch darf nicht 

verschwiegen werden, daß diese päd- 
agogisch interessante Lösung erhebli- 
ehe rechtliche Probleme aufwirft: 
Kann die Integrationsphase, wenn an 
ihr eine (kirchlich beauftragte) Lehr- 
kraft für Evangelische Religionslehre 
verantwortlich teilnimmt, für alle 
Schülerinnen und Schüler verbindlich 
sein? Hier steht man vor einem Pro- 
blem, das wohl ein Ergebnis der ein- 
gangs skizzierten Vorgeschichte des 
Modellversuchs ist, wie es heute noch 
in dem Begriff »Lernbereich« zum 
Ausdruck kommt.
Die im Grundgesetz Artikel 7,3 vor- 
ausgesetzte Unterrichtsorganisation in 
Schulfächern ist dadurch in LER zwar 
grundsätzlich in Frage gestellt; aber de 
facto ist LER ein zweistündiges Unter- 
richtsfach, dessen Besonderheit für die 
Schülerinnen und Schüler, deren El- 
tern einen in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der evangelischen 
Kirche erteilten Religionsunterricht 
wünschen, darin besteht, daß sie zwei 
Lehrkräfte haben. Wenn diese kirch- 
lieh beauftragten Lehrkräfte - wie zur 
Zeit weithin praktiziert - nicht an der 
Integrationsphase kontinuierlich teil- 
nehmen, dürfte für die meisten Ju- 
gendlichen, die die Differenzierungs- 
phase Religion besuchen, der Ein- 
druck von zwei einstündigen Unter- 
richtsfächern entstehen, nämlich LE 
und R. Das pädagogisch so begrüßens- 
werte Anliegen der Integration droht 
also in der Praxis auf der Strecke zu 
bleiben.
Während die genannten erkenntnis- 
theoretischen und moralpädagogi- 
sehen Einwände bei sorgfältiger Über- 
arbeitung der Unterrichtshinweise 
korrigierbar sind, eröffnet sich bei 
dem zuletzt genannten Problem Neu- 
land. Es ist zu befürchten, daß ein Un- 
terricht, in dem eine kirchlich beauf- 
tragte Religionslehrkraft lehrt, auch 
wenn dies gemeinsam mit einer LE- 
Lehrkraft geschieht, sich nicht mit 
dem grundgesetzlich verankerten 

Recht auf Abmeldung vom Religions- 
unterricht vereinbaren läßt.
Deshalb und wegen der zumindest bei 
manchen Brandenburger Bildungspo- 
litikern erkennbaren Distanz zu einem 
kirchlich verantworteten Religionsun- 
terricht an öffentlichen Schulen ver- 
mute ich, daß sich LER zu einem all- 
gemein verbindlichen Ethikunterricht 
LE entwickeln wird, dessen Inhalt nur 
staatlich verantwortet wird und in dem 
Religion lediglich in »neutralisierter« 
Form vorkommt.
Diese Ausgliederung der Kirche aus 
dem öffentlichen Bildungswesen wäre 
ein tiefer Einschnitt in der deutschen 
Schul- und Kulturgeschichte, der jun- 
ge Menschen um eine wertvolle Bil- 
dungschance brächte, nämlich die Fra- 
gen der Daseins- und Wertorientie- 
rung von einem christlichen Stand- 
punkt aus zu bedenken. Die deutli- 
chen aufgeführten moralpädagogi- 
sehen Schwächen zeigen, daß zumin- 
dest in Brandenburg zur Zeit die Kul- 
tusbehörde noch keinen wertbezoge- 
nen Unterricht konzipieren kann, der 
die gebotene Offenheit mit der päd- 
agogisch notwendigen Gebundenheit 
verbindet.

Plädoyer für kleinere Schritte

Vielleicht liegt dies auch daran, daß in 
LER zuviel auf einmal gewollt wird, 
die Einführung eines neuen Lernbe- 
reichs (bei Fortsetzung der nach Un- 
terrichtsfächern getrennten Schulorga- 
nisation) und zugleich die Berücksich- 
tigung von Artikel 7,3 des Grundge- 
setzes, und das inmitten einer schon in 
der allgemeinen Schulorganisation 
schwierigen Situation.
Ich vermute, daß kleinere Schritte der 
besonderen Situation von Jugendli- 
chen in den neuen Bundesländern und 
der allgemeinen Rechtslage in der 
Bundesrepublik eher Rechnung tragen 
könnten. So bilden in Sachsen-Anhalt 
Religion und Ethik einen Wahlpflicht- 
fachbereich; es kann also - im Gegen- 
satz zu dem klassischen westdeutschen 
»Ersatzfach«-Modell - frei gewählt 
werden. Das Brandenburger Anliegen 
der Integration könnte und sollte hier 
so aufgenommen werden, daß immer 
wieder Kooperation zwischen dem 
Ethik- und Religionsunterricht geplant 
und durchgeführt wird. So können ei- 
nerseits die besonderen rechtlichen 
Zuständigkeiten gewahrt, aber ande- 
rerseits den Jugendlichen Möglichkei- 
ten eröffnet werden, immer wieder ge- 
meinsam die für ihr Leben wichtigen 
Fragen zu diskutieren. ■
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